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haltung von Speiſen, die geſchaffen um ſie mit Dankſagung
zu genießen.

Es mo alſo wachſen nd zunehmen vollauf alle Anſtalten
der chriſtlichen &  iebe und Opferwilligkeit, auch die der chriſtlichen
Mäßigkeit und Enthaltſamkeit, Uur m den Grenzen der chriſtlichen
Lehre und der wahren chriſtlichen Liebe!

padoral⸗ Keanen und ⸗Jfülle
(Wiederverheiratung nach üngerem Vermißtſein des

totgeglaubten Halten. Cajus, Vater von zwei ganz unmündigen
Kindern aus rechtmäßiger Ehe mit Lucia, mußte ſofor bei Aus
bruch des Krieges An die ron Beim erſten Zuſammenſtoß mit den
Feinden der Oſtgrenze wird als vermißt gemeldet. Trotz aller
weiteren Nachforſchungen bleibt bL. vermißt, und ETL wird auf Be
treiben der Lueia nach einiger Zeit für tot erklärt. Lucia dringt auf
dieſe Todeserklärung, weil itus, ein mittlerer Beamter, ſich bereit
erklärt, ſie 3u heiraten, ſie ſelber aber mit thren zwei unmündigen
Kindern nicht ohne leiben kann Freilich muß auch itus,
der bisher der Reſerve zugeſchrieben blieb, ins Feld rücken; aber
würde auch EL fallen, ſo würde Lucia, als ſeine Gemahlin, eine jähr⸗
liche Rente erhalten, mit welcher ſie mn beſcheidenen Grenzen ihr
luskommen für ſich und für die Erhaltung und Erziehung
ihrer Kinder

Bei Eingehung der bürgerlichen Ehe wird ein Anſtand nicht
erhoben Die kirchliche Trauung nimmt der Militärſeelſorger bor, der
auf die bürgerliche Todeserklärung hin glaubt, mit dem gerichtlich
ausgeſtellten Ledigſchein ſich egnügen können.

Vierzehn Tage nach Eingehung der neuen he erſcheint unv CTL⸗
hofft Cajus, der bei einem Patrouillenritt verwundet ward, in ru
ſiſche Gefangenſchaft geriet, dann nach baldiger Heilung und Wieder⸗
geneſung

L. im ruſſiſchen Spital auf dem Weiterbeförderungsgang nach
Sibirien als ruſſiſcher Gefangener eine Wächter 3 täuſchen wußte
und ihnen entkam. nier zahlreichen eſfahren und Strapazen 9e
lang eS ihm, wieder zum deutſchen Heere 3u ſtoßen, und EL erhielt vom
Militärkommando die Befugnis, für vier Wochen auf Urlaub in
ſeine Heimat reiſen. Wie ieg nun das Verhältnis wiſchen Cajus
und Lucia und Titus?

WIR Um ber das ganze Verhältnis nähere Klärung 3u
bringen, laſſen ſich drei Fragen aufſtellen, welche beantworten
ſind Wie geſtalten ſich die Rechte beim unverhofften Wieder—
erſcheinen des Cajus Was iſt zu der Eheſchließung zwiſchen Lucia
und Titus ſagen? Wie iſt das Verhältnis zwiſchen Lucia
nd Titus zu beurteilen für die Zeit zwiſchen der Eheſ

ießung dieſer
beiden und dem Wiedererſcheinen des Cajus?
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Die atholi  —  che chre iſt diesbezüglich klar und unzweifelhaft,
daß nämlich nach kirchlichem und göttlichem Rechte die Ehe zwiſchen
Cajus und Lucia fortbeſte und fortbeſtanden hat, daß zwiſchen
Titus und Lueia keine wahre Ehe beſteht, noch beſtanden hat;
daß mithin jeder fernere Umgang zwiſchen Titus und Lucia als ein
ehebrecheriſcher angeſehen werden

Allerdings decken ſich da die Anſchauungen des bürgerlichen
Rechts des deutſchen B.⸗G nicht mit den kirchlichen und gött⸗
lichen Re  normen. Es iſt dies nicht zu verwundern, da die Mehr
zahl der Mitglieder der geſetzgebenden Körperſchaften akatholiſch iſt
und die Akatholiken, weſſen Bekenntniſſes ſie ſein mögen, durchweg
Aus mehr oder weniger wichtigen Gründen die Auflösbarkeit der
Ehe annehmen. Doch bringt eben dieſer Irrtum über die Auflös⸗
IArkeit des Ehebandes auch wieder das Heilmittel In unſerem 77  U
Nicht nur die eL Ehe, die Ehe wiſchen Lueia und Cajus, wird
für auflösbar gehalten und für tatſächlich aufgelöſt angeſehen durch
die neue Ehe der Lucia mit Titus; ondern auch leſe zweite Ehe
zwiſchen Lueia nd Titus iſt nach akatholiſchen Begriffen nicht
von vornherein nichtig, aber auflösbar: das Wiedererſcheinen des
totgeglaubten Cajus gilt als rund, auf welchen hin bwoh Lucia
als auch Titus dieſe eben abgeſchloſſene Ehe anfechten onnen
Vgl B.⸗G des Deutſchen Reiches 1348 bis Nur
Cajus hat keinen Anfechtungsgrund, weil ſein Recht, wie man

nimmt, durch die zweite Ehe IIO  en iſt Der Katholik muß agen,
Cajus habe 2 die Befugnis zu klagen, nicht auf nach⸗
trägliche Löſung, ondern auf Nichtigkeitserklärung der Ehe zwiſchen
Lucia und Titus, weil ehen ſeine unveräußerlichen Rechte als Ehe
manun der Lucia mn rage kommen.

Es geht Qus dieſem Rechtsſtreit für den Katholiken die ſchwere
Pflicht hervor, die bürgerliche Befugnis zu benützen und die
Ehe vor der weltlichen Behörde anzufechten; beſonders obliegt dieſe

der Lucia, damit ſie nach ſtaatlicher Löſung jener Ehe
die bürgerliche Ehe mit Cajus eingehe und ihre vVor ott

erſtandene Pflicht als Gattin des Cajus unbehelligt erfüllen
könne. Nur n dem Falle, wo eine Wiederverheiratung ſtattgefunden
0  E mit dem Bewußtſein, daß der Toterklärte tatſächlich noch lebe,
klafft ein Widerſpruch zwiſchen dem bürgerlichen Geſetz ain
Deutſchland und dem kirchlichen eſe Da, wo die Kirche erſt recht
die zweite Ehe als nichtig und ogar von Anfang als ehebrecheriſch
erklären muß, läßt das bürgerliche Geſetz die Trennung dieſer Ehe
nicht zu, wingt alſo die Betreffenden zur Verletzung kirchlichen und
göttlichen Geſetzes, oder zur Nichtbeachtung weltlichen Geſetzes Daß
letzteres zu wählen ſei, iſt klar, da ott mehr ehorcht werden muß
als den Menſchen

Die ſtaatliche Ehegeſetzgebung mn Oeſterreich iſt in dieſem alle
mit dem kirchlichen E und dem katholiſchen ewiſſen Iin völliger
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Uebereinſtimmung. Der gerichtlichen Todeserklärung ommt, auch
nachdem ſie rechtskräftig geworden und nachdem der zurückgelaſſene
Gatte auf run derſelben zu einer Ehe geſchritten iſt, nach
öſterreichiſcher Rechtsauffaſſung nur deklaratoriſche, nicht konſtitutive
Bedeutung § 62 läßt keine andere Deutung

„Sollte ſich ereignen, daß eine Perſon für tot erklärt wurde,
die zur Zeit des Abſchluſſes der weiten Ehe des Zurückgebliebenen
no am Leben war, ſo ergibt ſich daraus, daß die frühere Ehe,
welche als aufgelöſt betrachtet wurde, imn der Tat nicht aufgelöſt
DaL. Die zweite Ehe iſt dann, ungeachtet alle geſetzlichen Vorſichts
maßregeln beobachtet worden ungültig“ Neumann⸗Ettenreich,
Das öſterreichiſche Eherecht. Manz, Wien, 1913 36 Lucia önnte
nach öſterreichiſchem Rechte durch Cajus ogar gerichtlich verhalten
werden, die Lebensgemeinſchaft mit Titus ogleich aufzuheben und
das heliche Leben nit Cajus wieder aufzunehmen.

II Bezüglich der Eheſchließung welche zwiſchen Lucia und Titus
kirchlicherſeits ſtattfand, wird jedenfalls geſagt werden müſſen daß
dieſelbe gar voreilig bewilligt wurde. Inter normalen Verhältniſſen
iſt ſe nach bürgerlichem eſe unmöglich, ſo raſch zu einer
zweiten Ehe zu ſchreiten. Die Todeserklärung eines etet erfordert
in Deutſchland mn der Regel eine zehnjährige Verſchollenheit, bei
einem Im Kriegsfalle Vermißten drei ahre nach Friedensſchluß
B.⸗G.⸗B Aehnliche Beſtimmungen ſind auch in Oeſter⸗
reich getroffen durch die kaiſerliche Verordnung vom Oktober 1914,

B.  — Nr 276 ber eine noch ſo ſorgfältig erteilte Todes
erklärung und Erlaubnis zur Wiederverheiratung von bürgerlicher
Seite kann nie zu einer kirchlichen Ehe berechtigen. Im Bewußtſein
ihrer Rechte, über Weſen und Gültigkeit der Ehe zu entſcheiden,
muß die Kirche darauf beſtehen, daß zur neulen Eheſchließung ern
Urteil von ihrer Seite ber einen genügenden Beweis des Todes
des einen der un Frage kommenden Ehegatten vorausgehen mu
Es iſt das eine Frage des öffentlichen Rechtes, gehört daher threr
Natur nach vor das äußere brum des Diözeſanobern. Am geeig⸗
netſten ſind ein paar zuverläſſige, vereidigte, unmittelbare Zeugen;
zuläſſig jedo auch mittelbarer Beweis, auch Indizien⸗ und Pra
ſumptionsbeweis; aber * müſſen doch Gründe vorliegen, welche eine
moraliſche Gewißheit ergeben. Das 0 ſtaatliche Urteil genügt
nicht, wenn auch ern nicht unterſchätzendes Hilfsmittel ſein mag
(8 müſſen mindeſtens die Gründe erwogen werden, auf welche hin
die ſtaatlichen Beamten ihrem Urteil kommen, und der kirchliche
Richter hat zu entſcheiden, ob dieſen eine zwingende Beweiskraft
zuerkennen zu önnen glaubt. Während eines Krieges kann auch
ein längere Vermißtſein QAus ſich allein keinen icheren Beweis des
erfolgten abgeben: denn da können Nachrichten gar leicht nicht

ihre Adreſſe gelangen; * kann auch Iim Vorteil des Betreffenden
liegen, unbekannt und geheim zu leiben Inders iſt S nach
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Friedensſchluß da kann ein längerer Zeitraum, n welchem der Be
treffende nichts von ſich ören läßt, beſonders wenn ern onſt biederer
Charakter, bekannte Sorge für die eigene Familie und Aehnliches hinzu⸗
kommt, mit Sicherheit auf den erfolgten Tod ſchließen aſſen Die
kirchlichen Normen verſteifen ſich jedo nicht auf einen be⸗
ſtimmten Zeitraum des Vermißtſeins, der, erreicht, als E-
nügender Beweis, wenn nicht erreicht, als ungenügend gelte ſondern
der 1Richter aßt immer die begleitenden Umſtände ins Auge,
Aum ſo 3u einem Urteile zu gelangen.

Wenn wir nun die Eheſchließung zwiſchen Lucia und Titus
„voreilig“ nannten, o fällt dieſer Vorwurf nicht ſehr auf die
beiden Genannten, als viel mehr auf den Seelſorgeprieſter, der die
eiden zur kirchlichen Ehe zuließ. Es iſt zu unterſtellen, daß Lucia
und Titus die Verhältniſſe mit allen Umſtänden wahrheitsgetreu
darlegten. Wenn daraufhin der Prieſter eS für angezeigt hielt, dem
Wunſche der beiden nachzukommen, dann durften leſe annehmen,
daß für den erfolgten Tod des Cajus eine größere Sicherheit nicht
erforderli ſei und einer Ehe wiſchen Lucia und Titus kirchlicher  2
ſeits nicht im Wege ſte

III Unter dieſer Unterſtellung der Gutgläubigkeit von Seite
der Lucia und des Titus gehen wir kurz auf die Frage ein, wie das
Verhältnis der beiden vom Beichtvater 3u beurteilen ſei für die kurze
Zeit zwiſchen der neuen Eheſchließung und dem Wiedererſcheinen des
Cajus

So lange die Gutgläubigkeit IMm vollen Umfang ufrecht
halten blieb, ſird in keinem der ſcheinbaren Ehegatten ein Bedenken
entſtanden ſein; eine ſubjektive Verſündigung war ausgeſchloſſen, und

lag auch kein run für irgend welchen Beichtvater vor, die Gut⸗
gläubigkeit ſtören. Nur, wenn In den ſcheinbaren Eheleuten oder
einem derſelben der Zweifel aufſtieg, ob denn doch nicht etwa der
toterklärte Cajus noch Leben ſei, H ſich das Verhältnis zwiſchen
Lucia und Titus als eine mit zweifelhaftem Hindernis des noch be⸗
ſtehenden Ehebandes geſchloſſene (Ue Ehe dar In Zweifelfällen gilt
der allgemeine rundſatz: Erſtehen begründete Zweifel, ob die en⸗
wärtige Ehe ene ültige Ehe ſei, o iſt dem Zweifelnden mn keiner
Weiſe die Führung ehelichen Lebens geſtattet, bevor erſucht worden
iſt, nach Zeit und Umſtänden ſich Gewißheit verſchaffen. Führen
die Nachforſchungen keinem ſicheren Ergebnis, ſo bleibt derjenige,
der gutgläubig die Ehe 0 m der Ausübung ſeines gutgläubig
angetretenen Rechtes; wer jedoch bei Antretung des Rechtes, bei
Abſchluß der jetzigen Ehe zweifelha war ber die Möglichkeit, ehe
liches Recht erwerben was In unſerem Falle kaum anders als
durch Verſchleierung der tatſächlichen Ereigniſſe der Fall ſein könnte

der hat ſich jeglichen ehelichen Umganges enthalten, bis ſein
Recht objektiv gewiß, der Tod des Cajus als er eingetreten
bewieſen wird für den Zeitpunkt des Eingehens der neuen Ehe ſt Cajus
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als wirklich tot erwieſen, aber erſt für inen Zeitpunkt nach dem Ehe
abſchluß der Lueia mit Titus, dann wäre ein Eheabſchluß
erforderlich, weil der früher geſchehene nach göttlichem Rechte un
möglich ein gültiger war

FFür unſeren Fall ſind die nach Zeit und Umſtänden möglichen
Nachforſchungen über den Tod des aju ſchon erfolgt; mithin önnen
bei Gutgläubigkeit zur eit des Abſchluſſes der Ehe Lucia und Titus
mn der Ausübung ihres ſcheinbaren ere bleiben, bis die Kunde
vom Weiterleben des Cajus zu ihnen dringt. V Q, würde Mul einer
der beiden zweifelhaft werden, ohne ſofort dieſe Zweifel Oſen können,
0 waäre nicht gehalten, dem anderen eil die Zweifel mitzuteilen: wenn
ETL auch von ſeiner Seite kein eheliches Leben fordern dürfte,
0 4e CS doch ſeine Pflicht dem andern gutgläubig bleibenden eil
um elichen Leben Willen ſein. Vgl hierüber des Verfaſſers
Theologia MmoOr 1I2 1076

Valkenburg, Holland. Aug Lehmkuhl
(Vergewaltigung eim Eindringen feindlicher Sol

daten.) Gewiſſensfa Im Kriegsgebiet wurden beim Eindringen
feindlicher roher Soldaten eine Reihe lediger und verheirateter
Frauensperſonen vergewaltigt. Zu dieſen gehören Helena und Aurelia,
welche nachher vor dem Beichtvater Uunter Tränen die ihnen angetane
Schma bekennen und das Verfahren, das ſie zur Abwehr weiterer
Schmach angewendet haben. Die rſtere gibt An, ſie habe ogleich
nach ihrer Vergewaltung Anſtalten gemacht und Mittel ergriffen, Untd
eine Empfängnis verhindern; die andere bekennt, nach geſchehener
und feſtgeſtellter Empfängnis die Leibesfrucht vernichtet 3u haben.
Beide halten ſich für entſchuldigt, weil ſie ihren Willen den
geſchlechtlichen Akt nicht ſo aſt vollzogen, als erhtten hätten, und
ſie ni anders gewollt und etan hätten, als ſich da  S
ihnen angetane Unrecht zu wehren und den QAmi noch ferner ver
bundenen Schaden von ſich abzuwälzen. Wie iſt dies Verfahren vom
Beichtvater zu werten, und wie ſind derartige Beichtkinder nach den
Grundſätzen des natürlichen und göttlichen Rechtes und Gebotes 3u
unterweiſen?

Antwort Ueber die ſubjektive Sch oder Nichtſchuld
muß bei eiden Beichtkindern das eigene Gewiſſen entſcheiden.
Wer bei der Tat ehrlich dafür hielt, E begehe dabei keine Sünde,
wenigſtens keine chwere Sünde, der iſt vor ott auch keiner
ſchweren Sünde ſchuldig, mag EL auch ein objektiv ſchweres Gebot
verletzt aben ImP Gegenſatz aber auch machte derjenige ſich vor ott
einer chweren Sünde ſchuldig, der mM der Ueberzeugung oder auch
Im begründeten Zweifel, eine chwere Sünde begehen, ein an ſich
nicht ſchweres Gebot verle te

An und für ſich iſt die Tat der Aurelia unzweifelhaft eine
Lre Verletzung des göttlichen Gebotes; denn ſobald * feſtſteht


